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diegenheit der in der Instruktion niedergelegten wissenschaftlichen und prak
tischen Unterweisungen,  Belehrungen, Ratschläge und Vorschriften ,  die vielfach 
schon zum Muster genommen und auch in manche Lehrbücher bereits Eingang 
gefunden haben, fordert die dankbare Anerkennung aller Fachleute und Kenn�r 
heraus und ohne Ruhmredigkeit kann es gesagt werden,  daß der Verfasser der 
I nstruktion, als welcher gleichfalls Hofrat B r  o c h zu nennen ist, seiner schwierigen 
Aufgabe mit seltener Hingebung nachgekommen ist. 

Der Grund steuerkataster und die G rundbücherreform . 
Von Vinzenz t o b o s. 

1 .  
Die Hauptursache der schlechten und  fehlerhaften Grundbücheranlegung in  

Galizien war der Kataster, welcher die Grundlage zur Errichtung der Grund
bücher nach <lern Katastralstande der Jahre 1 846- 1 848 bildete, wiewohl die 
Besitz- und Eigentumsverh;il tn isse seit dieser Zeit sich gewaltig geändert haben 
und die Parzell ierung der Gründe im großen Umfange vor sich gegangen war. 

· z,, ar _wurde in Gemäßheit des Gesetzes vom 24. Mai 1 869,  V .-BI. Nr. 88, 
eine Reambulierung angeordnet, sohin die Berichtigung des Katasters, deren 
Resultate zur Anlegung der Grundbücher grundlegend dienen sol lten ,  nichts
destoweniger aber wurden infolge oberflächlicher, unvol lständiger und fehlerhafter 
Durchführung dieser Reambulierung keine glänzenden Erfolge erzieit, zumal in  
Gebirgsgegenden, wo sie gar nicht zur  Durchführung gelangte. 

Die in  den Grundbüchern bestehenden Eigentumsgemeinschaften ,  " eiche 
heutzutage die allergrößten Unzukömmlichkeiten und eine Plage unserer Grund
bücher bilden, entstanden deswegen , weil die ämtlichen als Grundlage dienenden 
Katastraloperate den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprachen, indem dieselben 
die physische Teilung der Liegenschaften, welche zwar auf Grund und Boden 
sejt undenklichen Zeiten bestand, nicht znm Ausdrucke brachten .  Die Finanz
behörde kümmerte sich n icht viel um die Aufnahme dieser Teilungen , schon aus 
dem Grunde nicht, weil es ja selbstverständli ch leichter war, von einem ·Mi t.he
sitzer die ganze Grundsteuer einzuheben a!s im Falle einer Aufteilung von jedem 
einzelnen Eigentümer. 

Als diese Mängel und Fehler des Katasters bei der Anlegung der Grund
bücher zum Vorschein- kamen , · konnten die bcru fenen Behorden wegen Mangel 
an geeigneten technischen Beamten und entsprechender Kredi te keinen Wandel. 
m ehr schaffen .  

Nun hat d ie  Regierung nach einer Reihe von  Jahren ein Grundbuchs
berichtigungsgesetz•) eingebracht, welches vom Parlamente votiert worden ist 
und mi t  dem l .  Jäqner 1 907 in Kraft trat. 

Ob und · unter . welchen Modalitäten dieses Gesetz den beabsichtigten Zweck 
erreichen wird , wann es zur Ausführung gelangen kann und was zu .veranlassen 

*)  G_eset;,: vom 1 1 . Dezember 1 906, R.-G.-Bl. Nr. 246 .  
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wäre,  damit unseren Grundbüchern auch in  Zukunft eine dauerhafte und tadel
lose Ordnung zugesichert werde, wolien wir im folgend

.
en i n  kurzen Zügen er

örtern .-
Angesichts der Tatsache, daß wir das l�-0gst erwartete und ersehnte Gesetz 

haben, welches die Reform unserer Grundb_ücher zu . bewirken hat, · würde man 
bestimmt  hoffen, daß die Regierung an der Hand der einmal' gemachten schlecht�ri 
und kostspieligen Erfahru�gen mit  gründl icher . Vorbereitung an diese Aktion 
schrei ten und sich bestreben wird, die einstigen Fehler zu vermeiden . Aus · dem 
Motivenberich te zu der Vorlage ist jedoch zu . entnehmen, daß die Regierung mit 
der Frage, in welchem Stande die Katastraloperate derzeit sich befinden und_ Öb 
sei tens des Katasters keine Hindernisse zur sofortigen Realisierung des -..Ges�tzes 
entgegenstehen, sich gar nicht befaßt ha!. Diese Fragen wurden 'überhaupt nicht 
berührt, als ob sie zum Stande der Sache gar nicht gehören würden. 

Mit Rücksicht jedoch auf das. innige Verhältnis zwischen dem Grundbuche 
und dem Grundsteuerkataster müsse·n· wir uns obige Fragen selbst beantworten .  

Es ist ja  kein Geheimnis mehr, daß f o  Galizien bis · nuniu ni i t  einigen ge- , 
. ringen Ausnahmen auf dem Flachlaude, eine periodische Revision des Grurid
steuerkatasters, wie sie mit dem Gesetze vom 23. Mai 1 883; R.�G.-Bl. Nr. 8 l' , 
angeordnet wurde, mit  der ·vorgeschriebenen Präzision . nicht . durchgeführt wurd'e ,  . 
schon deswegen . nicht, wei l die · fiiezu notwendige Anzahl von Evidenzh

.
al tungs-

beamten nie vorhanden war. 
· · 

-
Es ist also klar, daß auf Grund ·der . bestehenden Katastra.loperate eine. 

Revision der Grundbücher nicht · vorgenommen werden kann, · zumal die vor
handenen unausgeschiedenen Eigentumsgemeinschaf!eri, wekhe die Kardirialfohler. 
unserer Grundbücher bilden , ein für allemal aus denselben· verschwinden müssen. · 

' . . 
Wiewohl 'däs Gesetz vom 1 1 . Dezember · 1 906 gar nichts 'davoq erwähnt, ' 

daß die Berichtigung der Grundbücher erst nach ·Vollzug der mit §· 24 des 
Gesetzes vom 23 . Mai 1 883  vorgeschriebenen Revision ·des Gru'ndsteuerkatasters 
erfolgen soll, so muß doch jeder Laie zugeben,  daß einzig uhd· allein eiOe vo.raus
gehende genaue und gründliche Revision des Grundsteu.erkatasters ·die· Handhab·e 
eines gesunden Grundbuches bietet, denn nur ein richtiger '"Kataster bifdet die 
Unterlage zur zweckmäßigen Anlegung der Grundbücher . .Andere Mittel und Wege, 
welche  zur Berichtigung der Grundbücher führen, wie die ..abzuwa�tende-Anmeld·un-g.-��:'.ii 
der Parteien über Mängel und Fehler in ihren_ Eintragungen, können in Ansehun·g 
der Indolenz und tiefen - Unwissenheit unserer Landbevölkerung keinen Effekt 
haben .  Auch 'die im § ·7 vorgesehenen, durch den Lokalkommi�är an· Ört und 
Stelle zu pflegenden Erhebungen, i n  _der1 Rege� unter Zuziehung eines· Vermes
sungsbeamten,' werden ni�ht zum envünschten Ziele ·führen, schon de'shaJb qicht, 
\veil der Lokalkommi�är mir . diejen_igen· Änderungen wfrd : durchführen können/ 
welche ihm zur Kenntnis gebracht werden. 

\Venn also, wie es auch anders nicht zu e�arten · ist,. · die 'Bevölkerung 
ihre Anmeldung dem Lokaikommi�är nicht rechtzeitig vorbringt,. was . schon ' aus , 
dem Grunde erfolgen kann, weil viele in  den Sommermonaten in. entfernte �e
genden auf Arbeit gehen, so werden wir eine unv.ollständige, d�her minderwertige 

" 
' 
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Berichtigung haben , was bei einer vorausgehenden Revision des Katasters aus
geschlossen wäre, weil ja  derselbe verpfl ichtet ist, alle an Ort und Stelle er· 
hobenen Änderungen auszuweisen. 

Es erhellt  aus dem al lem, daß im § j eine große Gefahr liegt , daß wir 
nur eine flüchtige, unvollständige Leistung erzielen werden. 

Es müssen daher die Gerichtsbehörden, welche die ganze Aktion zu 
le�ten berufen sind, bestrebt sein ,  daß vor allem in jeder Gemeinde eine genaue_ Revision des Grundsteuerkatasters stattfindet und erst nach Vollzug derselben 
mit der Berichtigung der Grundbücher vorgegangen werde, denn, wie schon er· 
wähnt, kann nur ein richtiger Kataster die Garantie für eine richtige Revision 
der · Grundbücher bieten. 

Nur in diesem Falle kann eine unenvünschte störende Unterbrechung in 
der einmal aufgenommenen Aktion vermieden werden. Eine andere Schwierig· 
keit sowohl bei Beginn wie bei der Durchführung der Revision der Grundbücher 
wird der Umstand . bilden, daß wir in Galizien über die genügende Anzahl von 

, Geometern nicht verfügen , welche den Erhebungskommissären zugeteilt werden 
könnten. Die vorhandenen Arbeitskräfte genügen kaum Zur Bewältigung der 
laufenden Evidenzhaltungsarbeiten und die sich zu dies�m Berufe derzeit an de!J 
Hochschulen heranbildende Jugend1) kann bestenfalls erst kaum nach drei Jahren 
den Personalstand vermehren. Auch haben wir keine berichtigten Judikations· 
skizzen2), welche als Grundlage zu den Erhebungen dienen könnten.  Unsere 
Grundbuchsmappen sind derart unleserlich und defekt, daß dieselben zu diesem 
Zwecke gar nicht benützt werden könnten, auch schon aus dem Grunde nicht, 
weil dieselben als integrierender Bestandteil des Grundbuches im laufenden 
Geschäftsgange unentbehrlich sind. 

Wenn schon die Rede von den Mappen ist, so müssen '�ir envähnen, daß 
unsere gedruckten Grundbuchsmappen aus schlechtem Papier bestehen und auf 
Leinwand unterklebt derart von den richtigen lithographierten Mappen abweichen, 
sowie solche Differenzen aufweisen, daß dies�lben nicht den geringsten technischen 
Wert besitzen und je  eher desto lieber durch neue ersetzt werden sollten. 

In Erwägung all' dieser Umstände kommen wir zur Erkenntnis, daß wir 
zwar das von der Bevölkerung so lang erwartete. und heiß ersehnte Gesetz schon 
besitzen, zu dessen Durchführung vorderhand aber noch nicht geschritten werden 
kann. Die Regierung hat die Dauer der ganzen Aktion auf zehn Jahre berechnet, 
unserer Überzeung nach wird das nicht zutretf en, denn angesichts der zitierten 
Schwierigkeiten und des schlechten Zustandes der Katastr<;lloperate9) wird die 
ganze Aktion in Galizien nicht zehn Jahre, sondern ,Jahrzehnte dauern, zumal 

. auc]l 4ie bereits envorbenen Rechte der Parteien berücksichtigt werden mü�en . 
Als .ein Beispiel, · welch' kolossale Arbeit zu bewältigen sein wird, kann schon die ' 

_ Anführung dienen, daß i n  .einem Gerichtsbezir�e ein�r Gebirgsgegend, welc�e 

1) In Ansehung der geringen Aussiebten und schlechten Avancementsverbältnisse allenfalls nicht 
sehr zahlreich. 

1) Das wäre nicht von allzugroßer Bedeutung. 
1) Wird nicht so arg sein (Anmerkung des Übersetzers) . 

! 



vierzig Gemeinde.n umfaßt, jede Gemeinde zehn bis zwanzig Bände, eine sogar 
über fü n fzig Bände Grundbücher umfaßt. Und solche Zahlen sind nicht Aus
nahmen , kommen in Gebirgsgegenden in fast allen Gerichtsbezirken vor. 

Infolge der Unterlassung aller vorbereitenden Schritte vor Schaffung dieses 
Gesetzes wird die Grundbuchsberichtigung eine bedeutende Verzögerung erfahren 
müssen , wodurch der Bevölkeru ng die Wohltaten des neuen Gesetzes nicht so 
bald zu teil  werden können. 

(Ein Schlußartikel folgt.) 

Kleine M ittei lungen. 
ltallenlscher Geographen-Kongreß. Der VI. italienische Geographen-Kongreß tagte vom ,,. 26.  bis 3 1 .  Mai d. J .  im Ateneo Yeneto zu Venedig. . 

· Neuaufnahme der Marktgemeinde Weiz In Steiermark. Das Finanzminister�um hat sich 
bereit erklärt, die Neuvermessung des Weizer Marktgebietes unter der Bedingung vor
zunehmen, daß die Gemeinde hiezu einen Beitqg von 2 700 Kronen leistet, ferner -die 
Kanzlei für das Vermessungspersonal, die Handlanger und das Material beistellt, wofür 
der Gemeinde seinerzeit . eine Kopie des vollständigen Vermessungsoperates vera�folgt 
werden wird. Der Antrag des Finanzministeriums wurde in der letzten Sitzung der Ge
meindevertretung angenommen. 

Bücherbesprechunge� 
L e h r- u n d  H a n d b u c h  d e r  e b e n e n  u n d  s p h ä r i s c.h e  Tr i g o !J o m e t r i e. Zum 

Gebrauche beim Selbstunterricht und in Sch�len, besonders als Vor� 
bereitung auf Geodäsie und sphärische Astronomie, bearbeitet von · Dr. 
E. H a m m·e r, Professor an der K. Tech·nischen 'H�clis�hule in Stuttgart. 
Drftte erweiterte Auflage, Druck und Verlag der J. B Metz.ler'schen 
Buchhandlung fo Stuttgart, �it 644 Seiten und 1 JafeJ, Pr.eis broschiert 
Mk. 10·60. . 

Der 1 89 7  erschienenen zweiten Auflage folgte im Anfange des heurigen Jahres„ · 
also schon nach einem Dezennium, eine dritte, wesentlich erweiterte und ausgestaltete 

. Aufläge des genannten Lehrbuches, welcher Umstand von selbst für die VorzOge und ·1 
die Beliebtheit des Werkes spricht. Schon die zweite Auflage konnte, . was Inhalt und 
Anordnung betrifft, als ein für jeden Lehrer wichtiges Hilfsmittel zum trigonometrischen 
Unterrichte und für jeden Praktiker als unentbehrliches Nachschlagewerk und als '•brauchbarer 
Lehrbehelf beim Selbstunterrichte bezeichnet werden. · Die Erweit'erungen_und- Ausgestal•-_:::_.:.�r.:; 
tungeri, . welche die vorliegende dritte ·Auflage erfuhr, erhöhen den Wert und ' die· Be
deutung des Werkes für Lehrer und Praktiker noch ·wesentlich und; sichern ihm: einen 
der ersten Plätze iiJ der Literatur, ·der angewandten �athematik, · da es ein wichtiges · 
Bindeglied zwischen den exakten Deduktionen -des Theoretikel'S �nd, d_ �_n Bedlirfnis8en des 
praktischen Vermessungsingenieurs bildet. Der Grundgedanke des Werkes, w�lch,er auch 
schon in den früheren Auflagen der · Einteilung und Behandlung . des Stoffes· zu Grunde · 

lag, geht dahin, den Schülern der einschlägigen ,Lehranstalten · sowie den in �der� techDi· 
sehen Praxis Stehenden die Art und Weise zu zeigen, wie die verschiedenen . Aufgaben 
der Trigonometrie zahlenmäßig zu lösen sind und sie ' in die Praxis ��s-trigonorpetrisr.hen 
Rechnens einzuführen so daß sie nach dem1 Studium des Werkes mcht nur ·tm staude ' „ � • ' • ' 

sind, eine vorliegende Aufgabe · der Trigonometrie c theor�tisch >  zu•·lös.en,, sondern· aucli 
ein numerisch « richtiges Resultat >' bei Eintllhrung· bestimmter · Zaldenwerte . zu . erhalte�. 
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empiangen aliein als Herrschaft iVeudOJf Nutz uud Gewöltr, eines Ackers t�t 
Neud01fer Neufe{d so aclzt Yoclt , vo11 einm1 Krottenbaclt zum andern hinaus 
stossmd, mit der obem Seite an Michael Hekel, und 11tit der untern a11 die Neu· 
riss, jmscits der Ziegelöfen Herrschaftsbrei'te anrainmd, davon man jährlich um 
Michaeliszei't in das Gemeingnmdbuclt Mud01f zu rechteu Gnmddi'enst dt'enet, 
a c h t  He lle r, und nicltt mehr. Hz'e1 umm vomzahls seine hoclifiirstl. f!_/11i11enz 
der Hoclm:ürdigst Hocltgebome J/iirst und Ht'rr Herr Cltris10ph der !teil. römisch 
Kirclte Prit-stcr Cm·dinal ll1iga z z i  v. W a a l  u n d  S o 1l 1l e u th u rm in lwc lib. 
C .  Fol. 54 an der Ge-UJöhr · gesc!triebeu gestanden, 7;ermög Regienmgs11ac/ifolge · 
aber von 29tm April! 803 ist gemeltes Grundstück auf Hocltgedachte Hoclifiirstl. 
He1·rschaft Neud01f gedielten. 

Mögm deimtaclt Hoclzdieselbm !ti'emit ihren Nutzm und Frommen schaffen, 
wfr beliebet, jedoch nach Gnmdbuclts Reclzt und Gewohnheit. Actum Neud01f, 
dm 311tn October 804. 

Haben einen gefertigten Auszug hinaus empfangen. . 
Als 1 848 die Grund und Boden betreffenden Abgaben neu geregelt wurden, 

erhielt der Markt für diese Grunddienste eine entsprechende Ablösung. 

Der Grundsteuerkataster und die GrundbOcherreform . 
Von Vinzenz L o b o s. 

(Schluß). 
I I .  

Die  zweite Angelegenheit, auf welche wir d ie  Aufmerksamkeit lenke� möch· 
ten, ist des)1alb von großer Bedeutung, weil sie die Sicherung der Ordnung der 
berichtigten Grundbücher für die Zukunft hin betrifft. In dieser Hinsicht muß die 
Frage gestellt werden, ob und was die Regierung zu veranlassen gedenkt, um 
dies�r . Institution eine dauerhafte, rechtmäßige Entwicklung und die ihr gebüh
rende Bedeutung zu sichern . 

> 

Wir müssen mit voller Anerkennung zugeben, daß die Regierung schön 
manches getan und auch für die Zukunft schon manche Maßregel getroffen hat,· 
um die Erhaltung der Grundbuchsordnung einigermaßen sicherzustellen.  

Zu den ersteren Maßnahmen gehören : a) die in Galizien und in  der Buko
wina allgemein verbreitete populäre Broschüre in allen L_andessprachen · (65 :000 ' 
Exemplar�) mit übersichtlicher Belehrung über die Bedeutung und Nützlichkeit , 
der Institution der Grundbücher ; 

b) die Bestimmung des § 37  des Gesetzes über die Revision der Grund· · · · · 

bücher, laut welcher d i e  B i l d u n g  v o n  E i g e n t u m sg e m e i n s c h a ft e n  u n· 
t e r s a g t  i s t ;  

c) �ie Verordnung1 daß im Zuge der Verl:rssenschaftsabhandlung die Auf· 
hebung der Eigentumsgemeinschaft auch über Wunsch nur e i n e s M i t b e s i t z e r s 
zu vollziehen ist. 

. , Zu den anderen -Mitteln gehören : l .  Die Absicht der Regierun.g, nicht nu,r_ 
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in Galizien und in der Bukowina, sondern auch in allen im Reichsrate vertretenen 
Ländern in den Unterrichtsplan aller Volksschulen, Lehrerbildungsanstalten und 
Ackerbauschulen die Erteill)ng . eines populären Unterrichtes . über die Institution 
der Grundbücher aufzunehmen ; 

2. Das Bestreben · der Gerichtsbehörden, das Personal der Evidenzhaltungs· 
geometer zu vermehren,  um den Gerichten die Mitwirkung der Katasfralorgane 
bei Herste l lung der notwendigen Teilungspläne 'bei Berichtigung der Grundbücher, 
wie überhaupt bei allen Amtshandlungen, welche die Notwendigkeit eines tech- ;. . � 
nischen Gutachtens erheischen,  zu sichern. · 

-

Unserem Dafürhalten nach wäre die Einführung einer z w a n g  s �v e i s e n  
;\I e 1 d e p f 1 i c h t über erfolgte Transaktionen im Grundbesitze ein nicht zu unter-, ' 
schätzender Faktor der Erhaltung der Grundbuchsordnung. Zwar sind die Grund-
besitzer in Gemäßheit des § 1 6  des Gesetzes vom 23. Mai 1 883 verpflichtet, 
den betreffenden Behörden alle Änderungen in der Person des Be�itzers oder im 
Objekte zur Anzeige zu bringen, aber wie bekannt,  geschieht dies ain aller
wenigsten in Galizien und in der Bukowina, wo die gesetzesunkundige Hevölke
rung der Institution des Grundbuches und Katasters ganz indifferent gegenüber
steht. 'Nicht nur der Steuerträger allein leidet darunter, ·auch das Grundbuch � · 
welches doch ein klares Bild der Besitz- und gige umsverhältnisse bieten sollte . 

In dieser Hinsicht wäre § 1 6  des oft .zitierten Gesetzes durch die Bestim
mung zu ergänzen : z w a n g s w e i s e  .M e l d e p fl i c h t  . zur Anzeige jeglicher Ver
änderungen. des Besitzstandes unter Androhung _empfindlicher Geldstrafen für die 
säumigen und nachlässigen Grundbesitzer.*) 

· 

Ein anderer Umstand, welcher _ bei der Erhaltung der Gru�'dbuchs-Ordnung 
gewiChtig in die ·wagschale fäl lt , jst die Mitwirkung der technischen Katastrat
organe, deren Mithilte d.ie Gerichte meistens leider entbehren müssen. 

, .  
*) Die Notwendigkeit der Einführung eine.r Exekutive für die Vermessungsbeamten isf eine 

bre.mende Frage, welche von den kompetenten Behörden ins Auge gefaßt wer.l en sCJllte .. ·Ei_ne, · noch 
so große Vermehrung des Personals der Evidenzhaltungsbeamten, die Schaffung von· noch so vielen -"-=�":Wii 
Gesetzen und Verordnungen wird insolangt; nicht den erhofften Effekt erzielen, als die andbevölke- · 

· rung, vor allem die Organe der Gemeindeverwaltung, dem Geometer die notwendige U�erstüt:eung . 
bei Ausübung seiner Amtshanrllungen nicht bieten werden. Es ist ja eine' allgemein bekannte Tatsache, 

I 
daß die Gemeindeorgane dem Geometer nicht nur an die Hand ni�ht gehen, sondern ihn vielmehr 
als einen lästigen,· sie in der Ausübung ihrer Landarbeiten störenden Beamten betrachten, ·so daß es 
oftmals vorkommt, daß der in der Gemeinde arbeitende Vermessungsbeamte während .der ganzen · 

Dauer seines Aufenthaltes weder den Gemeindevorsteher, noch sonst irge.
nd einen Vertrauensmann zu ' 

Gesichte bekommt. Daß unter diesen Umständen die Arbeit nicht dott vorwärts ko�mt, daß sotclfe . 
Hindernisse geeignet sind, im Geometer Mißmut und Widerwil en hervorzurufen, liegt auf der Hand, · · :: ,.' · 
Diesem Übelstand kann nur dadurch abgeholfen werden, wenn in dieser Richtung 'dem Evidenzbal- . 
tungsbeamten eine gewisse Exekutive zugestanden wird, wodurch er den Gemeinde:0rateber. oder' 

• # �· ' • ' dessen Stellve"!reter und die notwendigen Vertrauensmänner wird zwingen könn·en, dem· · §. lß. �e'S 
Gesetzes vom · Jahre 1 883 nachzukommen, d. i . bei den Amtshandlungen in�der Geme,inde zu. inter
venieren und die eingelangten Kundmachun.gen ja.zu verlautbaren. · Wenn eine materielle Entschädigung 
schon aus budgetären Gründen nicht möglich' ist, so ' sollte wenigstens ' die Zulli�sigkeit der Erlas�ung 
von empfindlichen �eldstrafen (nicht eine Ordnungsstrafe von· 211:-) für bf?rnterte und den . Ge�etzen 

. zuwiderhandelnde Gemeindeverwaltungsorgane in� , Auge g:tfaßt, werden. . ,AmJ!·. d:, Ühers. . 
. ' . 
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Schon seit  Anl egung der Grundbücher haben sich J ie  Gerichtsbehörden 
stets auf den \lange! Jer Be ih i l fe se itens Jer technischen O rgane beschwert ; die 
alleinige l\li ttei lung der Ver�inderungen mi ttelst des Anmeldungsbogens hat n icht 
genügt, so daß der Stand der Grundbücher i mmer mehr von den tatsäch l ichen 
Besi tzverlüi l tnissen abweichend erscheinen m u ß t e. W�iren die Grundbuchsgerichte 
vom Anbeginne  ihrer Wirksamkeit  m i t  technischen . Arbei tskräften versehen 
word e n ,  so wären unsere Grundbücher in  Ordnung, zumindest würde sich die 
Sanierungsaktion au f wenige F�il l e  reduzieren . 

Diese Ansicht steht n icht vereinzel t ,  sie wird im  Gegenteil i n  den weitesten 
Kreisen getei l t .  

Die Gerich tsbehörden \Yaren stets bestreb t ,  e ine ausgiebigere H i l fe se i tens 
der Vermessungsfunktionäre zu erlangen,  diese Bestrebungen sind jedoch immer 
auf Schwierigkeiten sei tens der Finanzverwaltung gestoßen und wenn in einer 
oder der anderen R ichtung eine l'Jachgiebigkeit erzielt wurde, so war sie immer 
derart verklausul iert und verschärft*),  da!3: die Gerichte nur in  den seltensten 
Fällen von ihr Gebrauch machen konnten. Als Beispiel können wir die Zuziehung 
des Vermessungsbeamten als Sachverständigen bei geri chtl ichen Kommissionen 
anführen .  Welche Schwierigkeiten in diesem Fal l e  entgegengestel l t  werden , ist 
j edem richterl ichen Beamten zur Genüge bekannt und bedarf keiner weiteren 
Erörterung. 

Überdies sind die Gerichte durch ein halbes Jahr \�ähren� der periodischen 
Bcreisungen von jeder i\ l i twirkung sei tens der Evidenzhal tungsbeamten entblößt, 
so daß viele Angel egenhei ten , welche die R ichtigstel lung der Grun.<lbücher be
treffen , erst n ach dessen Rückkehr zu den V\Tinterarbeiten erleiligt werden können .  
Die  Bevölkerung, welche Situationsp fane be i  Anfertigung der  Verträge benötigt, 
muß ebenfal ls bis dahin warten ,  oder aber Verträge auf unausgeschiedene An
teile abschl ießen. 

Wie daru n ter d ie  Übereinst immung des Grundbuches mit dem faktischen 
Besitzstande leidet und welche empfindlichen Verluste die Landbevölkerung 
davontr�igt, ist ja allgemein b ekannt .  

Diesem Übelstande wird die Vermehrung des Vermessungspersonals allein 
nicht abhel fe n ,  umsoweniger, als ja  die Finanzbehörden vor allem ihre eigenen 
Ziele und z,vecke verfolgen müssen ,  ,velche n icht  immer mit  denen der Institu
tion der Grundbücher identisch sind. Diese Personal -Vermehrung wird · led iglich 
zum Vorteile der Evid�nzhaltung des Grundsteuerkatasters und  nicht des Grund
buches gereichen,  weil der jetzig·e Personalstand ohnehin die Arbeitsaufgabe im 
·eigenen Wirkungskreise nicht bewältigen kann ,  denn auf einen Evidenzhal tungs
beamten in Galizien entfal len 48 Katastralgemeinden, so daß im Fal le einer Ver
mehrung · des Personals d ie  Gerichtsbehörden noch i mmer auf eine ausgiebige 
HÜfe seiten.s dieser Organe werden -n ich t  rechnen können . 

Wenn also d ieser Zustand der Hi lflosigkeit  der Gerichte nich t wei ter be
stehen kan n ,  so erheischt es eine dringende Notwendigkeit ,  zum Wohle  der Be-

*) Siebe den Erlaß über die Bewill igung zur Vornahme von Privatvermessungen ' a n  S o n n· 
u n d F e  i e r t a g e n. 



- 239 -

völkerun g und betreffs der Hebung ihres Vertrauens zur Insti t u tion der Grund
bücher, d ie  Zuteilung von technisch . gebi ldeten Arbei tskräften als ständige Mit
arbeiter den Gerichtsbehörden .  

Er:st dann wird ein geregelter Zustand und Ordnung 1 m  Grundbuche h err
schen . Die Organisation di eses Dienstes bei den Gerichten könn te auf die näm
l iche Art erfolgen , wie jene der Steuerinspektorate bei den politischen Behörden . 

Dieses Projekt ist ganz gut durchführbar und bildet den einzigen Ausweg 
aus dem abnormalen Verhältnisse der Gerich ts- zu den Finanzbehqi.den in A n �  
schung der Gru ndbücher. 

Der e inzige gerecht fertigte Vorwurf, welcher diesem · Projekte gemacht 
werden kön nte, ist der, daß die Gerichte vielleicht n icht in der Lage wären ,  die 
ihn en zugeteilten Geometer genügend zu beschäftigen. Aber auch dem könnte 
dadurch abgeholfen werden, daß die Gerichtsge?m eter manche Arbeiten u nd Aus
fertigungen der Evidenzhaltungsgeometer übernehmen und dadurch diese wirksam 
in der ihn e n  obliegenden Am tstätigkei t  unterstützen kön n te

'
n. 

Diese Angelegenheit  der Zuteilung ständiger Geometer bei  den Gerichten 
empfehlen wir wärmstens u nseren Abgeordneten. welchen das Wohl u nseres 
Volkes am Herzen liegt . I ndem sie d iese Angelegenhei t  einer günstigen Erledi
gung zuführen , werden sie der dankbarsten Gefühle der ländlichen bäuer!iche1I --
Bevölkerung sicher sei n kön nen.  

Kleine Mitteilu ngen. 
Mathematischer KongreO. Der v i e r t e  Jnternationale Mathematiker-Korigreß sol l vom 

6. bis 1 1 .  August 1 90 8  in R o m  abgehalten werden. 
Literarischer f und, Eine neue Schrift des griechischen Mathematikers Ar c h i  m e d e s  · 

ist von dem dänischen Philologen Professor J. K. H e  i b e r g  (Kopenhagen) im Kloster 
des heil igen Grabes in Konstantinopel aufgefunden . worden. Sie beschäftigt sich · mit 
Untersuchungen über die Mechanik. 

Die . technischen Beamten gegen das Frauenstudium. Das Unterrichtsministerium hat bei 
den Direktionen der Staatsgewerbeschulen angefragt, ob sich die Z u l as s u n g  d e r  F r a u e n  
z u m  t e c h n i s c h e n S t u d i u m  empfehlen würde. Eine j\nzahl solcher Direktionen-verti1elt 
sich ablehnend und nur R e i c h e n  b e r  g und K ra k a u  befürworteten die Zulassung. Da sich 
nun die Regierung mit dieser Absicht trägt und ii!e höhere Staatsgewerbeschule in Krakau 
bereits mehrere Frauen zu ihren ordentlichen Hörerinnen zählt, veranstalteten die Techniker 
in ganz Österreich 2 5 Versammlungen, um gegen ' das Frauenstudium an Techniken und 
höheren Gewerbeschulen zu protestieren. Auf Wien entfielen drei. derartige Versammlungen. 
In · der · Versammlung des Allgemeinen technischen Vereines referierte Ingenieur Ju.lius 
H a r r  a n  t. Er wies auf die Überproduktion an Technikern hin·, die sich in den . unglaub
l ichen Gehaltsziffern von 50 bis 60 Kronen monatlich am best�n offenbart. Eine weitere 
Belastung des Beruf es sei ein Experiment, das eine tiefeinschneidende Schädigung der 
jungen Techniker .bedeuten müßte und gegen welches sich auch die 39 .000 österreichi
schen T�chniker entschieden auflehnen würden. Der Redner beantragte schließlich eine 
R e s o l u t i o n ,  in welcher verlangt wird, daß vor Einführung1 derart tief einschneidender 
Reformen die Äußerungen der beteiligten Kreise und das sind in' erster Linie die Orga
nisationen des technischen Mittelstandes, eingeholt wertlen. · Sie fordert daher . die sofor
tige Zurückzi�hung der bereits erfolgten Zulassung von ordentlichen HBrerinnen an die 
höhere 'Staatsgewerbeschule in K.rakau und die Einberufung ein�r E n q u e t e, zu welcher 


